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Definition JobcoachingAP 

JobcoachingAP  

1. ist ein definiertes Leistungsangebot zur nachhaltigen Teilhabe am Arbeitsleben einer 
Person mit besonderem Unterstützungsbedarf in einem Betrieb oder einer Dienststelle des 
allgemeinen Arbeitsmarktes.  

2. findet im Wesentlichen im Betrieb am Praktikums-, Qualifizierungs-, Ausbildungs-/ 
Umschulungs- oder Arbeitsplatz der Person mit besonderem Unterstützungsbedarf statt.  

3. wird von betriebsexternen Fachkräften durchgeführt, die sich in den Arbeitsalltag der 
Person mit besonderem Unterstützungsbedarf einbinden.  

4. hat das Ziel die betrieblich Beteiligten (Person mit besonderem Unterstützungsbedarf, 
Führungskräfte und Kolleg*inn*en) zu befähigen, eigene Lösungen zu entwickeln. 

5. initiiert und gestaltet Lern- und Entwicklungsprozesse  

a. der Person mit besonderem Unterstützungsbedarf zur Erbringung der betrieblichen 
Anforderungen an seinem/ihrem Praktikums-, Qualifizierungs-, Ausbildungs-, 
Umschulungs- oder Arbeitsplatz. 

b. der Kolleg*inn*en, Führungskräfte und weiterer betrieblich Beteiligter zur Gestaltung 
individueller Arbeitsinhalte und der Arbeitssituation. 

6. ist ein bedarfsabhängiger, zeitlich begrenzter, ziel- und ergebnisorientierter Prozess von in 
der Regel mehreren Monaten. 

7. kann zur Arbeitsplatzanbahnung oder zur Arbeitsplatzsicherung innerhalb von oder in 
Kombination mit anderen Unterstützungsangeboten oder auch einzelstehend durchgeführt 
werden. 

  
                                                           

1 JobcoachingAP = Jobcoaching am Arbeitsplatz / (G) = siehe Glossar 


